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I) Abschlüsse 

 Förderschulabschluss 

 Hauptschulabschluss nach Klasse 9 

 Sekundarabschluss I – Hauptschulabschluss – 

(nach Klasse 10) 

 Sekundarabschluss I – Realschulabschluss – 

(nach Klasse 10) 

 Erweiterter Sekundarabschluss I (nach Klasse 

10) 

 

II) Termine Abschlussprüfungen 

 Mündliche Englischprüfung 

12.03.2024 (Gruppenprüfung, 15 Minuten) Klasse 10 

 Schriftliche Deutschprüfung 

02.05.2024 (120 Minuten + 15 Minuten Auswahlzeit) 

Klasse 9 

        (180 Minuten + 15 Minuten Auswahlzeit) Klasse 10 

 Schriftliche Mathematikprüfung 

06.05.2024 (120 Minuten + 15 Minuten Auswahlzeit) 

Klasse 10  

 

 



 Schriftliche Englischprüfung 

       (180 Minuten + 15 Minuten Auswahlzeit) Klasse 10 

 Mündliche Prüfungen in einem 2-stündigen 

Fach (außer Sport) 

      03.06. und 04.06.2024 (15 Minuten + 20 Minuten     

       Vorbereitungszeit)  

 

III) Nichtteilnahme 

 Der Prüfling hat die Gründe unverzüglich bis 

8:00 Uhr der Schule mitzuteilen und 

glaubhaft zu machen. 

 Bei Erkrankung ist ein ärztliches 

Attest unverzüglich vorzulegen. 

 Die Schulleiterin entscheidet darüber, ob die 

Nichtteilnahme gerechtfertigt ist. 

 Die Termine der Nachprüfungen sind vom 

Niedersächsischen Kultusministerium 

verbindlich festgelegt.  

 Ist die Nichtteilnahme nicht gerechtfertigt, 

wird der versäumte Teil mit 6 bewertet.  

 

 



 

 Ist die Nichtteilnahme gerechtfertigt, so 

regelt die Schulleiterin die Fortsetzung der 

Prüfung. 

Kann ein Prüfling bis zum Ablauf des 

Schuljahres aus von ihm nicht zu 

vertretenden Gründen nicht an der 

Abschlussprüfung teilnehmen, so 

entscheidet die Klassenkonferenz auf der 

Grundlage des Leistungsstandes, ob der 

Prüfling einen Abschluss ohne Prüfung 

erhält. 

 

IV) Hauptschulabschluss (nach Klasse 9) 

 Voraussetzung: 

 Mindestanforderungen (Note 4) in 

allen Pflichtfächern und 

Wahlpflichtkursen 

 nur in einem Fach der 

Abschlussprüfung darf die Note 

schlechter als ausreichend sein, sonst 

kein Abschluss 



     • Ausgleich: 

 1x5/2x5: kein Ausgleich notwendig 

 3x5: Ausgleich durch 2x3 möglich 

 1x6: Ausgleich durch 1x2 oder 2x3 

möglich 

 1x6 und 1x5: Ausgleich durch 1x2 

oder 2x3 

möglich 

Sind diese Bedingungen erfüllt, erreicht der Schüler/ 

die Schülerin den Hauptschulabschluss (nach Klasse 9). 

         Übergang zur 10. Klasse  

 Schriftliche Anmeldung durch die Eltern  

 Erfolgreicher Abschluss der 9. Klasse 

 

V) Sekundarabschluss I – Hauptschulabschluss – 

 Voraussetzung:  

 Mindestanforderungen (Note 4) in 

allen Pflichtfächern und 

Wahlpflichtkursen 

 nur in einem Fach der 

Abschlussprüfung darf die Note 



schlechter als ausreichend sein, sonst 

kein Abschluss 

 Ausgleich: 

 1x5: kein Ausgleich notwendig 

 2x5: Ausgleich durch 2x3 möglich 

 1x6: Ausgleich durch 1x2 oder 2x3 

möglich 

 1x6 und 1x5: Ausgleich durch 1x2 

oder 2x3 

möglich 

Sind diese Bedingungen erfüllt, erreicht der Schüler/ 

die Schülerin den Hauptschulabschluss (nach Klasse 10). 

 

VI) Sekundarabschluss I – Realschulabschluss – 

 Voraussetzung:  

 ausreichende Leistungen in zwei FL-

Kursen  

E-Niveau 

 befriedigende Leistungen in allen 

anderen zwei FL-Kursen G-Niveau 

 zwei mindestens befriedigende 

Leistungen im Bereich aller 

Pflichtfächer ohne 



Fachleistungsdifferenzierung und 

Wahlpflichtkurs 

 ansonsten im Durchschnitt 

ausreichende Leistungen  

 nur in einer Abschlussprüfung darf 

die Note schlechter als ausreichend 

sein, sonst kein Abschluss 

 Ausgleich: 

 1x5: kein Ausgleich notwendig 

 2x5: Ausgleich durch 2x3 möglich 

 1x6: Ausgleich durch 1x2 oder 2x3 

möglich 

Sind diese Bedingungen erfüllt, erreicht der Schüler/ 

die Schülerin den Realschulabschluss. 

 

VII) Sekundarabschluss I                                                  

  - Erweiterter Realschulabschluss – 

 Voraussetzung:  

 befriedigende Leistungen in drei FL-

Kursen  

E-Niveau 

 ausreichende Leistungen im  



4. Fachleistungskurs oder gute 

Leistungen im FL-Kurs G-Niveau  

 im Durchschnitt befriedigende 

Leistungen in allen Pflichtfächern 

 nur in einer Abschlussprüfung darf 

die Note schlechter als ausreichend 

sein, sonst kein Abschluss 

Sind diese Bedingungen erfüllt, erreicht der Schüler/ 

die Schülerin den Erweiterten Sekundarabschluss I. 

 

VIII) Sekundarabschluss I                                                  

  - Erweiterter Realschulabschluss – 

 Voraussetzung:  

 befriedigende Leistungen in drei FL-

Kursen  

E-Niveau 

 ausreichende Leistungen im  

4. Fachleistungskurs oder gute 

Leistungen im FL-Kurs G-Niveau  

 im Durchschnitt befriedigende 

Leistungen in allen Pflichtfächern 



 nur in einer Abschlussprüfung darf 

die Note schlechter als ausreichend 

sein, sonst kein Abschluss 

Sind diese Bedingungen erfüllt, erreicht der Schüler/ 

die Schülerin den Erweiterten Sekundarabschluss I. 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Stand: September 2023 



 

 


